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Zweite Verordnung 
des Sächsischen Staatsministeriums 

für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt 
zur Änderung der Sächsischen Corona-Schutz-Verordnung

Vom 13. April 2021

Auf Grund des § 15 Absatz 1 und Absatz 3 sowie 
§ 32 Satz 1 in Verbindung mit § 28 Absatz 1 Satz 1 und 
2, § 28a Absatz 1, Absatz 2 Satz 1 und Absatz 3 sowie 
§ 30 Absatz 1 Satz 2 des Infektionsschutzgesetzes vom 
20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), von denen § 15 Absatz 3 
durch Artikel 1 Nummer 1d Buchstabe b des Gesetzes vom 
29. März 2021 (BGBl. I S. 370), § 28 Absatz 1 Satz 1 durch 
Artikel 1 Nummer 16 des Gesetzes vom 18. November 2020 
(BGBl. I S. 2397) geändert, § 28 Absatz 1 Satz 2 durch Ar-
tikel 1 Nummer 6 des Gesetzes vom 27. März 2020 (BGBl. I 
S. 587) neu gefasst und § 28a Absatz 1 und Absatz 2 Satz 1 
durch Artikel 1 Nummer 17 des Gesetzes vom 18. Novem-
ber 2020 (BGBl. I S. 2397) eingefügt und Absatz 3 durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 29. März 2021 (BGBl. I S. 370) 
geändert worden ist, sowie in Verbindung mit § 7 der Infek-
tionsschutzgesetz-Zuständigkeitsverordnung vom 9. Januar 
2019 (SächsGVBl. S. 83), der zuletzt durch die Verordnung 
vom 12. Januar 2021 (SächsGVBl. S. 30) geändert worden 
ist, verordnet das Sächsische Staatsministerium für Soziales 
und Gesellschaftlichen Zusammenhalt:

Artikel 1 
Änderung der Sächsischen Corona-Schutz-Verordnung

Die Sächsische Corona-Schutz-Verordnung vom 
29. März 2021 (SächsGVBl. S. 334), die durch die Verord-
nung vom 8. April 2021 (SächsGVBl. S. 362) geändert wor-
den ist, wird wie folgt geändert:

1. § 5a wird wie folgt geändert:
a) Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

„(4) Personen, mit Ausnahme der in Kinderkrip-
pen und Kindergärten betreuten Kinder sowie der 
sie begleitenden Personen zum Bringen und Abho-
len auf dem Außengelände der Einrichtungen der 
Kindertagesbetreuung, ist der Zutritt zum Gelände 
von Einrichtungen der Kindertagesbetreuung und 
von Schulen untersagt, wenn sie nicht durch einen 
Nachweis einer für die Abnahme des Tests zustän-
digen Stelle (mögliche Leistungserbringer gemäß 
§ 6 Absatz 1 der Coronavirus-Testverordnung vom 
8. März 2021 [BAnz AT 09.03.2021 V1] in der jeweils 
geltenden Fassung) oder eine qualifizierte Selbst-
auskunft nach Anlage 2 zu dieser Verordnung nach-
weisen, dass keine Infektion mit SARS-CoV-2 be-
steht. Die Ausstellung des Nachweises nach Satz 1 
und die Vornahme des Tests dürfen nicht länger als 
72 Stunden zurückliegen. Das Zutrittsverbot nach 
Satz 1 gilt nicht, wenn unmittelbar nach dem Betre-
ten des Geländes der Einrichtung der Kindertages-
betreuung oder der Schule ein Test auf das Vorlie-
gen einer Infektion mit SARS-CoV-2 vorgenommen 
wird. Das Zutrittsverbot nach Satz 1 gilt nicht für die 

Kindertagespflege. Sofern ein Zutrittsverbot nach 
Satz 1 gilt, sind im Eingangsbereich des Geländes 
der Einrichtung der Kindertagesbetreuung und der 
Schule entsprechende Hinweise anzubringen. Das 
Zutrittsverbot nach Satz 1 für Einrichtungen der 
Kindertagesbetreuung und Schulen gilt überdies 
nicht für Zusammenkünfte, Termine und Maßnah-
men gemäß § 2 Absatz 5 Satz 1 Nummer 1, 3 und 
5, die außerhalb der Betreuungszeiten und der 
Zeiten der Präsenzbeschulung stattfinden, mit der 
Maßgabe, dass der Veranstalter der Zusammen-
künfte, Termine oder Maßnahmen sicherstellt, dass 
Handreinigungs- und ein zumindest begrenzt viru-
zides Desinfektionsmittel in hinreichender Menge 
zur Verfügung stehen sowie die genutzten Oberflä-
chen, Gegenstände und Räume nach Beendigung 
der Zusammenkünfte, Termine oder Maßnahmen 
gründlich gereinigt werden.“

b) In Absatz 5 werden die folgenden Sätze angefügt:
„Die Einrichtung der Kindertagesbetreuung oder 
Schule ist befugt, entsprechend § 9 Absatz 2 Satz 1 
des Infektionsschutzgesetzes dem Gesundheits-
amt, in dessen Bezirk die betroffene Person ihre 
Hauptwohnung hat, positive Ergebnisse von Tests 
nach Absatz 4 Satz 3 zu melden. Sie ist zudem 
befugt, ihr Personal in anonymisierter Form um 
Auskunft über das Bestehen eines vollständigen 
Impfschutzes gegen SARS-CoV-2 zu ersuchen; 
das Personal ist zu wahrheitsgemäßer Auskunft 
verpflichtet. Die Auskünfte nach Satz 4 dürfen zur 
Vorbereitung von Tests nach Absatz 4 Satz 3 und 
zur Anpassung des Hygieneplans nach § 5c Ab-
satz 1 verwendet werden.“

c) Absatz 8a wird aufgehoben.

2. § 5b Absatz 1 Nummer 3 wird wie folgt geändert:
a) In Buchstabe i wird nach dem Wort „Schulgebäude“ 

das Wort „und“ durch ein Komma ersetzt.
b) In Buchstabe j wird das Semikolon durch das Wort 

„und“ ersetzt.
c) Folgender Buchstabe k wird angefügt:

„k) für Schülerinnen und Schüler während einer 
schriftlichen Abschlussprüfung; abweichend 
von § 2 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 ist der Min-
destabstand von 1,5 Metern einzuhalten;“.

3. In § 5c wird die Überschrift wie folgt gefasst:
„§ 5c 

Hygieneplan und Hygienemaßnahmen in Einrichtungen 
der Kindertagesbetreuung und an Schulen“.

4. In § 12 Absatz 2 wird die Angabe „18. April 2021“ durch 
die Angabe „9. Mai 2021“ ersetzt.
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5. Die Anlage 2 erhält die aus dem Anhang zu dieser Ver-
ordnung ersichtliche Fassung.

Artikel 2 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 18. April 2021 in Kraft.

Dresden, den 13. April 2021

Die Staatsministerin für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt 
Petra Köpping
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Begründung

A. Allgemeiner Teil

Die Bestimmungen der Sächsischen Corona-Schutz-
Verordnung dienen der Umsetzung des Maßnahmenpakets, 
dessen Eckpunkte in der Videoschaltkonferenz der Bundes-
kanzlerin mit den Regierungschefinnen und Regierungs-
chefs der Länder am 22. März 2021 beschlossen wurden.

Nach den ersten Öffnungsschritten mit der Sächsischen 
Corona-Schutz-Verordnung vom 12. Februar 2021 und vom 
5. März 2021 hat sich gezeigt, dass sich die zunächst deut-
lich sichtbaren Erfolge bei der Eindämmung der Pandemie 
im Januar und Februar aktuell aufgrund der hohen Verbrei-
tung von Virusvarianten, insbesondere der inzwischen weit 
verbreiteten Virusvariante B. 1.1.7, wieder verschlechtern 
und sogar ein starkes Infektionsgeschehen mit einer expo-
nentiellen Dynamik zu verzeichnen ist. Die Erfahrungen in 
anderen Staaten zeigen, wie gefährlich die verschiedenen 
Virusvarianten sind. Dies bedeutet, dass ohne Maßnahmen, 
die den Anstieg der Neuinfektionen begrenzen, bereits im 
April eine Überlastung des Gesundheitswesens wahrschein-
lich ist. Problematisch ist insoweit auch die grundsätzlich 
längere Verweildauer von jüngeren Patienten auf Intensiv-
stationen.

Das Ziel, eine Sieben-Tage-Inzidenz von höchstens 50 
(Schwellenwert) zu erreichen, bei welchem erfahrungsge-
mäß eine Kontaktpersonennachverfolgung durch die Ge-
sundheitsämter noch gewährleistet werden kann und eine 
nachhaltige Kontrolle des Infektionsgeschehens möglich ist, 
ist weiterhin nicht erreicht. In Sachsen liegt die Sieben-Tage-
Inzidenz derzeit mit 203,6 Neuinfektionen je 100 000 Ein-
wohner deutlich über dem Bundesdurchschnitt.

B. Besonderer Teil

Zu Artikel 1

Zu Nummer 1

Nummer 1 ändert § 5a der Verordnung. Absatz 4 wurde 
neu gefasst und dadurch inhaltlich konkretisiert. Des Weite-
ren wurden Verweise angepasst.

In Absatz 5 wird neben einer Befugnis zur Meldung 
positiver Testergebnisse an das Gesundheitsamt auch eine 
Abfrage zum vollständigen Impfschutz des Personals der 
Einrichtung der Kindertagesbetreuung oder Schule ermög-
licht. Dadurch wird die Einrichtung der Kindertagesbetreu-
ung oder Schule in die Lage versetzt, den Hygieneplan nach 

§ 5c Absatz 1 den aktuellen Gegebenheiten anzupassen; 
zudem wird, auch für die beschaffenden staatlichen Stellen, 
die Planung vereinfacht, in welcher Weise und in welchem 
Umfang weiterhin Testungen nach § 5a Absatz 4 Satz 3 auf 
dem Gelände von Einrichtungen zu organisieren sind.

Absatz 8a wird gestrichen, weil es sich hierbei um eine 
nicht mehr aktuelle Übergangsvorschrift handelte.

Zu Nummer 2

Die Verpflichtung zum Tragen eines Mund-Nasen-
Schutzes gilt nicht während der schriftlichen Abiturprüfung 
und ebenso nicht während aller anderen schriftlichen schu-
lischen Abschlussprüfungen; es muss aber der Mindest-
abstand von 1,5 Metern eingehalten werden. Zur Wahrung 
gleicher Prüfungsbedingungen besteht kein Entscheidungs-
spielraum zwischen dem Tragen eines Mund-Nasen-Schut-
zes und der Einhaltung des Mindestabstands.

Zu Nummer 3

Die Änderung erfolgt aus sprachlichen Gründen.

Zu Nummer 4

Die Verordnung soll zum 9. Mai 2021 außer Kraft treten. 
Nach wie vor gilt, dass insbesondere Kontakte in Innenräu-
men wegen der dort erhöhten Infektionsgefahr weitestge-
hend vermieden oder mit umfassenden Schutzmaßnahmen 
wie dem Tragen von Masken mit hoher Schutzwirkung und 
der Nutzung von Schnelltests verbunden werden müssen. 
Nach der Strategie der Sächsischen Staatsregierung wird 
deshalb an den mit Verordnung vom 29. März 2021 (Sächs-
GVBl. S. 334) getroffenen Regelungen unverändert festge-
halten.

Zu Nummer 5

Die Anlage 2 zu § 5a Absatz 4 wurde überarbeitet und 
ist deshalb neu bekannt zu geben.

Zu Artikel 2

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten. Mit Rücksicht auf 
die Verhältnismäßigkeit und unter Beachtung der Vorgaben 
gemäß § 28a Absatz 5 Satz 2 des Infektionsschutzgesetzes, 
wonach die Gültigkeitsdauer höchstens vier Wochen beträgt, 
tritt die Verordnung mit Ablauf des 9. Mai 2021 außer Kraft.
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Anhang zu Artikel 1 Nummer 5 
 
Anlage 2 
(zu § 5a Absatz 4 Satz 1) 
 

Qualifizierte Selbstauskunft über das Vorliegen eines negativen Antigen- 
Selbsttests zum Nachweis des SARS-CoV-2-Virus 

 
Der Test wurde ohne Aufsicht durch eine fachkundige Person durchgeführt. 

 

Getestete Person: 
 

…………………………………………………………………………….…………………………….. 
Name, Vorname 

 
…………………………………………………………………………….…………………………….. 
Anschrift Hauptwohnung (Straße, Haus-Nr., PLZ, Ort, Land) 

 
…………………………………………………………………………….…………………………….. 
ggf. Anschrift derzeitiger Aufenthaltsort 

 
…………………………………………………………………………….…………………………….. 
Geburtsdatum 

 
…………………………………………………………………………….…………………………….. 
Telefonnummer 

 
…………………………………………………………………………….…………………………….. 
E-Mail-Adresse 

 
 
 

Coronavirus Antigen-Selbsttest 
 

Test: …………………………………………………………………………….……….. 
Name des Tests 

 
 
 

Hersteller: …………………………………………………………………………….……….. 
Herstellername 

 
 
 

Testdatum/Uhrzeit: …………………………………………………………………………….……….. 
 
 

Das Testergebnis war „negativ“. 
 

Ich versichere, dass diese Angaben wahrheitsgemäß und vollständig sind. Es ist mir 
bekannt, dass ordnungswidrig handelt, wer fahrlässig oder vorsätzlich eine unrichtige 
Selbstauskunft erteilt (siehe § 11 Sächsische Corona-Schutz-Verordnung, abrufbar unter 
www.coronavirus.sachsen.de). 

 
……………………………………………………………………………………………………………….….……….….. 
Datum, Unterschrift der getesteten Person 
Bei Minderjährigkeit der getesteten Person: Datum, Unterschrift des/der Personensorgeberechtigten 
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Anlage 2 
(zu § 5a Absatz 4 Satz 1) 
 
Wichtige Hinweise bei positivem Testergebnis nach einem Selbsttest 
ohne fachkundige Aufsicht: 

 
 

• Die getestete Person ist verpflichtet, unverzüglich einen PCR-Test bei einem 
Arzt oder einem Testzentrum durchführen zu lassen. 

 
• Bis das Ergebnis vorliegt, muss die getestete Person zu Hause bleiben und sich 

absondern. Die Wohnung oder das Haus darf nur in medizinischen oder 
sonstigen Notfällen verlassen werden. 

 
• Hausstandsangehörige (Familie, Wohngemeinschaft) sollen ihre Kontakte 

reduzieren. Wenn der PCR-Test die Infektion bestätigt (also positiv ist), gelten die 
Regelungen für positiv getestete Personen, insb. die Pflicht zur Meldung beim 
Gesundheitsamt, 14 Tage Absonderung ab Testung und sofortige Absonderung 
der Hausstandsangehörigen. Mehr Informationen finden Sie in der 
Allgemeinverfügung zur Absonderung von Kontaktpersonender Kategorie I, von 
Vedachtspersonen und von positiv auf das Coronavirus getesteten Personen 
Ihres Landkreises oder Ihrer Kreisfreien Stadt. 

• Wenn der PCR-Test die Infektion nicht bestätigt (also negativ ist), ist die Pflicht 
zur Absonderung sofort aufgehoben. Davon sollten auch die 
Hausstandsangehörigen informiert werden. 

 
 

Datenschutzhinweis: 
 

Die qualifizierte Selbstauskunft kann von der Einrichtung der Kindertagesbetreuung 
oder Schule (im Folgenden: betreuende Einrichtung) erfasst und dokumentiert werden. 
Die Dokumentation ist unverzüglich zu löschen oder zu vernichten, wenn sie für die 
Kontrolle der Frist, dass die Ausstellung der qualifizierten Selbstauskunft und die 
Vornahme des Tests nicht länger als 72 Stunden zurückliegen, nicht mehr benötigt 
wird, siehe § 5a Absatz 5 Satz 1 und 2 i. V. m. Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen 
Corona-Schutz-Verordnung. 

 
Der Verantwortliche der Datenverarbeitung ist die betreuende Einrichtung. Diese erfüllt die 
Betroffenenrechte gemäß Artikel 13 Absatz 2 der EU-Datenschutz-Grundverordnung - 
DSGVO (Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung). 
Das Recht auf Datenübertragbarkeit (Artikel 20 DSGVO) und das Recht auf Widerspruch 
(Artikel 21 DSGVO) können dem Verantwortlichen gegenüber geltend gemacht werden. 
Beschwerden hinsichtlich der Datenverarbeitung können beim Verantwortlichen, dem 
Datenschutzbeauftragten des Verantwortlichen oder dem Sächsischen 
Datenschutzbeauftragten eingelegt werden. 

 
Die Kontaktdaten des/der Datenschutzbeauftragten der betreuenden Einrichtung 
können bei der betreuenden Einrichtung erfragt werden. 

 


